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Finanzierung der bewilligten Mittel 

 17. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe zu verlängern, den 
Betrag von 94.055.900 Dollar entsprechend den in Resolution 
55/235 festgelegten und von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 55/236 vom 23. Dezember 2000 und 57/290 A 
vom 20. Dezember 2002 geänderten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihren Resolutionen 55/5 B vom 
23. Dezember 2000 und 57/4 B vom 20. Dezember 2002 fest-
gelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2003 und des Beitrags-
schlüssels für das Jahr 2004141 zu einem monatlichen Satz von 
7.837.992 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 18. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Gut-
haben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds in Höhe 
von 4.555.000 Dollar zu einem monatlichen Satz von 
379.583 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 anzurech-
nen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
3.799.100 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem je-
weiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Perso-
nalabgabe in Höhe von 699.700 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweili-
gen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 56.200 Dollar, die für die Versorgungsbasis 
der Vereinten Nationen bewilligt wurden; 

 19. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziel-
len Verpflichtungen gegenüber der Truppe erfüllt haben, ihr 
jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts- 
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 
20.861.900 Dollar für die am 30. Juni 2002 abgelaufene Fi-
nanzperiode entsprechend den in Resolution 55/235 festgeleg-
ten und von der Generalversammlung in ihren Resolutionen 
55/236 und 57/290 A geänderten Kategorien sowie unter Be-
rücksichtigung des in ihren Resolutionen 55/5 B und 57/4 B 
festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2002 auf ihre Ver-
anlagung nach Ziffer 17 anzurechnen ist; 

 20. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ih-
re finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe nicht er-
füllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 20.861.900 Dollar für die am 30. Juni 2002 abgelaufene 
Finanzperiode nach dem in Ziffer 19 festgelegten Schema auf 
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 21. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 398.800 Dollar für 
die am 30. Juni 2002 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben 
aus dem in den Ziffern 19 und 20 genannten Betrag hinzuzu-

 
141 Von der Generalversammlung zu verabschieden. 

rechnen sind und dass die jeweiligen Anteile der Mitgliedstaa-
ten gemäß der auf sie zutreffenden Ziffer anzurechnen sind; 

 22. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch 
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen fi-
nanziert werden darf; 

 23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten Per-
sonals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen an der Truppe beteiligt ist; 

 24. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten 
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind; 

 25. beschließt, unter dem Punkt "Finanzierung der Frie-
denssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Nahen 
Osten" den Unterpunkt "Interimstruppe der Vereinten Nationen 
in Libanon" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/326 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/827, Ziffer 7)142. 

57/326. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission 
der Vereinten Nationen im Kosovo 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Verein-
ten Nationen im Kosovo143 und der entsprechenden Berichte 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen144, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicher-
heitsrats vom 10. Juni 1999 über die Einrichtung der Über-
gangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom 
28. Juli 1999 über die Finanzierung der Mission und auf ihre 
späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
56/295 vom 27. Juni 2002, 

 sich des komplexen Charakters der Mission bewusst, 

 in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 
 
142 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
143 A/57/678, A/57/679 und Corr.1 und A/57/723. 
144 A/57/772 und Add.5. 
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55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten allgemeinen 
Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsät-
ze der Vereinten Nationen, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Sicherheits-
rats nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Ko-
sovo per 31. März 2003, namentlich von den noch ausstehen-
den Beiträgen in Höhe von 105,2 Millionen US-Dollar, was 
etwa 7 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, 
vermerkt mit Besorgnis, dass nur dreiunddreißig Mitgliedstaa-
ten ihre Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und fordert 
alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Bei-
tragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch 
ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge 
vollständig und pünktlich entrichtet haben, und fordert alle an-
deren Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um si-
cherzustellen, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig 
entrichtet werden; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den 
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch 
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche 
Belastungen erwachsen; 

 4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzöge-
rungen, mit denen der Generalsekretär bei der Dislozierung ei-
niger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbeson-
dere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausrei-
chenden Ressourcen konfrontiert war; 

 5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedens-
sicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und admini-
strative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behan-
deln sind; 

 6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissio-
nen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit sie 
ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen; 

 7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie mög-
lich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenständen in 
der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Itali-
en) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die 
Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken; 

 8. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- 

und Haushaltsfragen145 an und ersucht den Generalsekretär, ih-
re vollständige Umsetzung sicherzustellen; 

 9. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

 10. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung 
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen 
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu 
unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des All-
gemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Erfor-
dernissen der Mission; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2001 bis 30. Juni 2002 

 11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Haushaltsvollzug der  Mission im Zeitraum vom 
1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002146; 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 
bis 30. Juni 2004 

 12. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 
30. Juni 2004 auf dem Sonderkonto für die Übergangsverwal-
tungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo den Betrag 
von 329.737.100 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag 
von 315.518.200 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, 
der Betrag von 10.887.900 Dollar für den Friedenssicherungs-
Sonderhaushalt und der Betrag von 3.331.000 Dollar für die 
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind; 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 13. beschließt außerdem, den Betrag von 
329.737.100 Dollar entsprechend den in Resolution 55/235 
festgelegten und von der Generalversammlung in ihren Resolu-
tionen 55/236 vom 23. Dezember 2000 und 57/290 A vom 
20. Dezember 2002 geänderten Kategorien und unter Berück-
sichtigung des in ihren Resolutionen 55/5 B vom 23. Dezember 
2000 und 57/4 B vom 20. Dezember 2002 festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2003 und des Beitragsschlüssels 
für das Jahr 2004147 zu einem monatlichen Satz von 
27.478.092 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 14. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Reso-
lution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Gutha- 
ben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds in Höhe 
von 22.354.400 Dollar zu einem monatlichen Satz von 
1.862.867 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 13 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den  
 
145 Siehe A/57/772/Add.5. 
146 A/57/678. 
147 Von der Generalversammlung zu verabschieden. 
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geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
19.704.400 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem 
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Perso-
nalabgabe in Höhe von 2.453.100 Dollar, die für den Friedens-
sicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jewei-
ligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 196.900 Dollar, die für die Versorgungsbasis 
der Vereinten Nationen bewilligt wurden; 

 15. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziel-
len Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr 
jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts- 
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 
63.626.000 Dollar für die am 30. Juni 2002 abgelaufene Fi-
nanzperiode entsprechend den in Resolution 55/235 festgeleg-
ten und von der Generalversammlung in ihren Resolutionen 
55/236 und 57/290 A geänderten Kategorien sowie unter Be-
rücksichtigung des in ihren Resolutionen 55/5 B und 57/4 B 
festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2002 auf ihre Ver-
anlagung nach Ziffer 13 anzurechnen ist; 

 16.  beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ih-
re finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission nicht er-
füllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 63.626.000 Dollar für die am 30. Juni 2002 abgelaufene 
Finanzperiode nach dem in Ziffer 15 festgelegten Schema auf 
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 17. beschließt ferner, dass die geschätzten Minderein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 506.200 Dollar 
für die am 30. Juni 2002 abgelaufene Finanzperiode auf die 
Guthaben aus dem in den Ziffern 15 und 16 genannten Betrag 
anzurechnen sind; 

 18. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch 
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen fi-
nanziert werden darf; 

 19. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten Per-
sonals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist; 

 20. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten 
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind; 

 21. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Übergangs-
verwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

RESOLUTION 57/327 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/832, Ziffer 6)148. 

57/327. Finanzierung der Übergangsverwaltung der Ver-
einten Nationen in Osttimor und der Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Übergangsverwaltung der Vereinten Na-
tionen in Osttimor und der Unterstützungsmission der Verein-
ten Nationen in Osttimor149 und der entsprechenden Berichte 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen150, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1272 (1999) des Sicher-
heitsrats vom 25. Oktober 1999 betreffend die Einrichtung der 
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor und 
auf die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat 
der Übergangsverwaltung verlängerte, zuletzt Resolution 1392 
(2002) vom 31. Januar 2002, mit der das Mandat bis zum 
20. Mai 2002 verlängert wurde, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 54/246 A vom 
23. Dezember 1999 über die Finanzierung der Übergangsver-
waltung und auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolution 56/296 vom 27. Juni 2002, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolution 1410 (2002) des 
Sicherheitsrats vom 17. Mai 2002, mit der der Rat die Unter-
stützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor für einen 
anfänglichen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem 20. Mai 
2002 einrichtete, und seine spätere Resolution 1480 (2003) 
vom 19. Mai 2003, mit der der Rat das Mandat der Mission bis 
zum 20. Mai 2004 verlängerte, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) 
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

 mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge an 
den Treuhandfonds für die Übergangsverwaltung der Vereinten 
Nationen in Osttimor entrichtet worden sind, 

 
148 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
149 A/57/666, A/57/689 und A/57/723. 
150 A/57/772 und Add.11. 




